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Antwort 
der Bundesregierung 
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Sven-Christian Kindler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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Briefkastenfirmen für die Bundesdruckerei und Panama Papers 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Whistleblower haben jahrelang die Leitung des Bundesministeriums der Finan-
zen (BMF) über Briefkastenfirmen in Panama informiert, die ein leitender Mit-
arbeiter der Bundesdruckerei offensichtlich im Zusammenhang mit deren Auf-
trägen gründete. Konsequenzen des BMF zur Unterbindung oder Ahndung des-
sen sind bisher nicht bekannt. 

V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Vorab ist festzustellen, dass es sich bei dem sog. Whistleblower um einen ehe-
maligen Handelsvertreter einer Tochtergesellschaft der Bundesdruckerei GmbH 
(BDr), der BIS Bundesdruckerei International Service GmbH (BIS), handelt. Die-
ser Handelsvertreter, der insofern eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt, hat 
gegen die BIS Klage erhoben wegen vermeintlich ausstehender Handelsvertreter-
provision. Die Klage wurde vom Landgericht Berlin in der ersten Instanz vollin-
haltlich abgewiesen und ist nunmehr in der Berufungsinstanz anhängig. 

Soweit über den Bereich der Bundesdruckerei-Gruppe hinaus laufende oder ab-
geschlossene Gerichtsverfahren bzw. staatsanwaltschaftliche Ermittlungen ange-
sprochen sind, liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Die Strafver-
folgung obliegt – von wenigen, hier nicht in Betracht kommenden Ausnahmen 
abgesehen – den Ländern. 
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1. Inwieweit trifft es nach Auffassung der Bundesregierung zu, dass der Bun-
desminister der Finanzen Dr. Wolfgang Schäuble sowie Dr. Bruno Kahl (da-
maliger Ministerialdirektor im BMF) und der BMF-Staatssekretär Werner 
Gatzer am 31. Juli 2013 eine E-Mail von Alberto P. erhielten, in der unter 
Beifügung von Beweisdokumenten Unregelmäßigkeiten beim Auslandsge-
schäft der BIS Bundesdruckerei International Service GmbH beschrieben 
wurden, die maßgeblich durch den Geschäftsführer Jörg Baumgartl zu  
verantworten sind (www.spiegel.de/wirtschaft/bundesdruckerei-wolfgang- 
schaeuble-wird-nichts-aufklaeren-a-1094383.html)? 

Nach Auffassung der Bundesregierung liegen keine „Beweisdokumente“ für Un-
regelmäßigkeiten beim Auslandsgeschäft der BIS Bundesdruckerei International 
Service GmbH vor. 

Die E-Mail vom 31. Juli 2013 samt Anhängen war Gegenstand von umfangrei-
chen internen und externen Überprüfungen. Zusätzlich zu einer umfassenden Prü-
fung durch die Innenrevision/Internal Audit (IR) der Bundesdruckerei GmbH 
wurde auch eine externe, auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierte Rechtsanwalts-
kanzlei in die Untersuchungen einbezogen. In Bezug auf frühere Anschuldigun-
gen war zudem eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Prüfungen beauftragt. 

Bei keiner dieser Prüfungen haben sich Anhaltspunkte für das Vorliegen verfolg-
barer Straftaten oder sonstiger von Alberto P. behaupteter gesetzwidriger Vor-
gänge oder Unregelmäßigkeiten ergeben. 

2. Inwieweit trifft es zu, dass die in Frage 1 genannten Dokumente vom 31. Juli 
2013 nicht Gegenstand der strafrechtlichen Ermittlung gegen Jörg Baum-
gartl im Jahr 2009 waren, da die Informanten angeben, nicht von offiziellen 
deutschen Stellen befragt worden zu sein? 

Die unter Frage 1 genannten Dokumente waren bei der Staatsanwaltschaft Berlin 
Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen. Sämtliche gegen Jörg Baumgartl oder 
andere Mitarbeiter der Bundesdruckerei-Gruppe geführten Verfahren wurden ge-
mäß § 170 Absatz 2 StPO mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Ins-
besondere konnte die Staatsanwaltschaft Berlin den unter Frage 1 genannten Do-
kumenten keine Tatsachen für strafrechtlich relevantes Verhalten entnehmen. Da 
es bereits an einem Anfangsverdacht mangelte, war die Staatsanwaltschaft Berlin 
zur weiteren Verfolgung, d. h. Befragung des Alberto P., weder verpflichtet noch 
berechtigt. 

3. a) Inwiefern hat eine Überprüfung der in Frage 1 genannten Dokumente 
stattgefunden?  

b) Warum wurden diese Informationen nicht zum Anlass genommen, erneut 
eine Strafanzeige zu erstatten bzw. die laufenden Strafermittlungen gegen 
Jörg Baumgartl ausweiten zu lassen? 

Die Fragen 3a und 3b werden im Zusammenhang beantwortet. 

Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 wird verwiesen. 

4. Warum wurde nach Erhalt der in Frage 1 aufgeführten Dokumente im Jahr 
2013 kein Kontakt zum Informanten aufgenommen, um weitere Dokumente 
zu erhalten, die in dem Schreiben angeboten wurden? 

Nachdem der ehemalige Handelsvertreter die genannten zivil- und strafrechtli-
chen Verfahren angestrengt hatte, konnte ein Gespräch grundsätzlich nicht mehr 
geführt werden, ohne dadurch in die laufenden Rechtsstreite einzugreifen.  

http://www.spiegel.de/wirtschaft/bundesdruckerei-wolfgang-schaeuble-wird-nichts-aufklaeren-a-1094383.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/bundesdruckerei-wolfgang-schaeuble-wird-nichts-aufklaeren-a-1094383.html


Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 3 – Drucksache 18/10098 

Alberto P. hat gegen das seinen geltend gemachten Anspruch ablehnende Urteil 
des Landgerichts Berlin vom 16. Februar 2015 Berufung beim Kammergericht 
eingelegt. Der Rechtsstreit ist nach wie vor anhängig. 

Dem ehemaligen Handelsvertreter stand es jedoch stets frei, ihm vorliegende be-
lastbare Informationen zu übermitteln oder in die rechtlichen Verfahren einzu-
bringen. Die Bundesdruckerei GmbH hat ihn in Abstimmung mit dem Aufsichts-
rat und der Beteiligungsführung über die beteiligten Anwälte ausdrücklich noch-
mals im April 2016 um die Zusendung von Unterlagen gebeten. Insbesondere 
wurde er darüber informiert, dass die Staatsanwaltschaft erneut mit der Sache be-
fasst wurde, um ihm die Möglichkeit zu geben, bei ihm befindliche Dokumente 
im gegebenen Fall auch direkt der Staatsanwaltschaft zuzuleiten. 

5. a) Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass die panamaische 
Gesellschaft „Billingsley Global Corporation“ als ihre Vertreter laut 
Gründungsurkunde Mitarbeiter der Bundesdruckerei benennt (Jörg 
Baumgartl)?  

b) Inwieweit entsprach dies nach Kenntnis der Bundesregierung den Tatsa-
chen und der Rechtslage? 

Die Fragen 5a und 5b werden im Zusammenhang beantwortet. 

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis davon, dass die panamaische Gesell-
schaft „Billingsley Global Corporation“ als ihre Vertreter laut Gründungsurkunde 
Mitarbeiter der Bundesdruckerei benennt. In der der Bundesdruckerei GmbH vor-
liegenden und der Beteiligungsführung bekannten Kopie der Gründungsurkunde 
der Firma „Billingsley Global Corporation“ aus dem Juni 2005 sind keine Mitar-
beiter der Bundesdruckerei genannt. 

6. Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass die panamaische Ge-
sellschaft „Billingsley Global Corporation“ Vertragsbeziehungen zur Bun-
desdruckerei unterhielt? 

Wenn ja, welche genau? 

Die Bundesdruckerei GmbH liefert seit rund zehn Jahren Komponenten für das 
venezolanische ePass-System, wie etwa Passdatenseiten und Personalisierungs-
systeme. Dabei arbeitet das Unternehmen mit lokalen Vertragspartnern zusam-
men. Diese Partner übernehmen vor Ort als Dienstleister beispielsweise War-
tungs- und Reparaturdienste, die Logistik und weitere Supportaufgaben. Die 
Firma Billingsley Global Corp. war ein solcher Dienstleister. Sämtliche Zahlun-
gen der Bundesdruckerei an Auftragnehmer im Venezuela-Projekt, wie an die 
Firma Billingsley Global Corp., sind in marktüblicher Höhe und aufgrund von 
Leistungsnachweisen erfolgt. 

7. Inwieweit trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass die panamai-
sche Gesellschaft „Billingsley Global Corporation“ von der Bundesdrucke-
rei bezogene Waren an Kunden der Bundesdruckerei mit erheblichen Ge-
winnen weiterveräußert hat? 

Wenn ja, wie lauten die Details? 

Zu dieser Frage liegt der Bundesregierung keine Kenntnis vor. Die Firma Bil-
lingsley Global Corp. ist zudem ein eigenständiges Unternehmen, zu dessen 
Preispolitik keine Aussage möglich wäre. 
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Auf Nachfrage hat die Bundesdruckerei GmbH hierzu mitgeteilt, dass die Firma 
Billingsley Global Corp. Lieferungen und Leistungen jeweils zu handelsüblichen 
Preisen in Rechnung gestellt hat. Nach Auskunft der Bundesdruckerei GmbH hat 
die Firma Billingsley Global Corp. gegenüber dem Endkunden auf eigene Rech-
nung auch zusätzliche Dienstleitungen (wie beispielweise Installation) übernom-
men. 

8. Inwieweit trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass der Bundes-
finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble sowie Dr. Bruno Kahl (damaliger  
Ministerialdirektor im BMF) und der BMF-Staatssekretär Werner Gatzer am 
6. Januar 2016 eine E-Mail von Alberto P. erhielten, in der unter Beifügung 
von Beweisdokumenten beschrieben wurde, dass Jörg Baumgartl Gelder von 
der Gesellschaft „Billingsley Global Corporation“ erhalten hat (www.spiegel. 
de/wirtschaft/bundesdruckerei-wolfgang-schaeuble-wird-nichts-aufklaeren- 
a-1094383.html)? 

Der Bundesregierung liegen keine Informationen darüber vor, dass Jörg Baum-
gartl Gelder von der Gesellschaft „Billingsley Global Corporation“ erhalten hat. 

9. Wie und mit welchem Ergebnis hat die Bundesregierung den in der E-Mail 
vom 31. Juli 2013 mit einem Beweisdokument belegten Hinweis überprüft, 
nach dem Alberto P. konkrete Anweisungen seitens der Bundesdruckerei er-
hielt, panamaische Gesellschaften zu gründen, um über diese seine Ge-
schäfte mit der Bundesdruckerei abzuwickeln? 

Dieses „Beweisdokument“, welches wiederholt von Alberto P. zitiert wird, war 
sowohl Gegenstand von internen Prüfungen seitens der Bundesdruckerei GmbH 
als auch Gegenstand von externen Überprüfungen einer Strafrechtskanzlei. Das 
Papier lässt weder ein Datum noch einen Urheber erkennen. Es kann weder der 
Bundesdruckerei GmbH bzw. der BIS Bundesdruckerei International Service 
GmbH noch einem ihrer Verantwortlichen zugerechnet werden. 

10. Inwiefern spielten die in den Fragen 1 und 8 aufgeführten Dokumente dann 
bei den Prüfungen innerhalb der Bundesregierung infolge der Panama Papers 
im Jahr 2016 eine Rolle? 

In Abstimmung mit der Beteiligungsführung wurden in der Folge der Veröffent-
lichung der sogenannten Panama Papers alle vorliegenden Dokumente von Seiten 
der Innenrevision/Internal Audit der Bundesdruckerei GmbH mit den zugängli-
chen Informationen/Dokumenten der ICIJ-Offshore-Leaks-Datenbank vergli-
chen. Auch mit Hilfe dieses neuen Recherchetools konnten eine weitergehende 
Plausibilisierung oder neue Erkenntnisse nicht gewonnen werden. Auch bei die-
ser Prüfung war eine externe auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierte Rechtsan-
waltskanzlei eingebunden. 

11. Haben Vertreter der Bundesregierung infolge der Veröffentlichung der Pa-
nama Papers eine Strafanzeige gegen Jörg Baumgartl erstattet oder zivil-
rechtliche Forderungen gegen ihn erhoben? 

Wenn nein, warum nicht? 

Die Bundesdruckerei GmbH hat infolge der Veröffentlichung der sogenannten 
Panama Papers die Staatsanwaltschaft Berlin im April 2016 über die aktuelle Me-
dienberichterstattung in Kenntnis gesetzt und entsprechende Dokumente zur Ver-

http://www.spiegel.de/wirtschaft/bundesdruckerei-wolfgang-schaeuble-wird-nichts-aufklaeren-a-1094383.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/bundesdruckerei-wolfgang-schaeuble-wird-nichts-aufklaeren-a-1094383.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/bundesdruckerei-wolfgang-schaeuble-wird-nichts-aufklaeren-a-1094383.html
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fügung gestellt. Die sich daran anschließende staatsanwaltschaftliche Überprü-
fung jener Dokumente ergab ebenfalls keinen strafrechtlichen Anfangsverdacht 
gegen Jörg Baumgartl. 

Der Entschluss, den Sachverhalt der Staatsanwaltschaft Berlin erneut einer straf-
rechtlichen Bewertung zuzuführen, erfolgte in enger Abstimmung mit der Betei-
ligungsführung sowie nach der Befassung des Präsidialausschuss der Bundesdru-
ckerei GmbH. Die Bundesregierung sah also sowohl auf Gesellschafterebene als 
auch durch ihre Vertretung in den Gremien der Bundesdruckerei GmbH eine 
nochmalige Überprüfung durch die Staatsanwaltschaft sichergestellt. Eine zusätz-
liche Anzeige unmittelbar durch einen Vertreter der Bundesregierung hätte ge-
genüber dieser Vorgehensweise keinen Mehrwert erbringen können. Zivilrechtli-
che Forderungen wurden mangels einer Anspruchsgrundlage sowie eines Scha-
dens, mithin auf Grund von fehlenden Erfolgsaussichten nicht geltend gemacht. 

12. Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über etwaige weitere Strafermitt-
lungsverfahren gegen Jörg Baumgartl oder andere Mitarbeiter der Bundes-
druckerei im Zusammenhang mit deren Tätigkeit für die Bundesdruckerei 
und/oder die Bundesdruckerei International Service GmbH? 

Sämtliche der Bundesregierung bekannten Ermittlungsverfahren gegen Jörg 
Baumgartl sind mangels eines Anfangsverdachtes gemäß § 170 Absatz 2 StPO 
eingestellt worden. 

Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse über etwaige weitere Strafermitt-
lungsverfahren gegen Jörg Baumgartl oder andere Mitarbeiter der Bundesdrucke-
rei GmbH im Zusammenhang mit deren Tätigkeit für die Bundesdruckerei und/ 
oder die BIS Bundesdruckerei International Service GmbH vor. 

13. In welchem Zusammenhang mit jeweils welchen Aufträgen der Bundesre-
gierung – oder nach ihrer Kenntnis welcher Bundesländer oder Drittstaaten – 
bzw. von deren nachgeordneten Behörden an den Privatagenten Werner 
Mauss stehen nach ihrer Kenntnis die von ihm bzw. für ihn (bzw. von/für 
Claus Möllner oder andere seiner Aliasnamen) oder von seiner bzw. für seine 
Ehefrau (Laetizia bzw. Ida Mauss, Michaela Möllner o. a. Aliasnamen) je-
weils gegründeten Briefkastenfirmen, z. B. die bei Mossack Fonseca in Pa-
nama gegründete Firma Nolilane und mindestens 11 weitere dortige Briefkas-
tenfirmen (vgl. SZ-ONLINE.DE vom 1. September 2016: www.sueddeutsche. 
de/politik/werner-mauss-das-phantom-1.3118683)? 

14. Inwieweit trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass 

a) Werner Mauss nicht Eigentümer, sondern Treuhänder eines 1985 für 
seine Operationen durch (welche) treugebende Geheimdienste über zu-
nächst 23 Mio. US-Dollar eingerichteten und dann laufend aufgefüllten 
Geheimfonds bei der UBS-Bank in Panama und später in Luxemburg sei, 
von dessen Existenz auch „alle wichtigen deutschen Sicherheitsbehörden 
Kenntnis hätten“, was der Bundesnachrichtendienst auf Anfrage der Bo-
chumer Staatsanwaltschaft aber leugnete (vgl. SZ-ONLINE a. a. O.), 

http://www.sueddeutsche.de/politik/werner-mauss-das-phantom-1.3118683
http://www.sueddeutsche.de/politik/werner-mauss-das-phantom-1.3118683
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b) Werner Mauss all seine Briefkastenfirmen – mit 8 bis 12 Firmen in Re-
serve – nur betrieben habe, um darüber in Geiselfällen im Auftrag von 
Regierungen der Geisel-Heimatländer humanitäre Güter beschaffen und 
Lösegeld zahlen zu können, ohne diese Regierungen zu kompromittieren, 
doch statt eines stetigen Fonds sei „nach jeder Mission die dafür eigens 
gegründete Gesellschaft wieder liquidiert worden“ (vgl. Interview in 
Rhein-Zeitung vom 5. April 2016 : http://bit.ly/2dlzeBe )? 

Die Fragen 13 und 14 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Zu den dargelegten Fragen liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. 

15. Inwieweit hat die Bundesregierung bzw. haben ihr nachgeordnete Behörden 
oder bundesnahe Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter jeweils Briefkasten-
firmen bzw. „funktionslose Basisgesellschaften“ (gemäß Definition des 
Bundesfinanzhofs seit 1975: Urteile vom 29. Januar 1975, Az. I R 135/70, 
BStBl II 1975, 553 sowie vom 23. Oktober 2002, Az. I R 39/01 m. w. N.) 
gegründet bzw. gründen und/oder repräsentieren lassen (vgl. hierauf bishe-
rige aus Sicht der Fragesteller ausweichende Antworten der Bundesregie-
rung auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Hans-Christian Ströbele 
47 auf Bundestagsdrucksache 18/8523 und 37 auf Bundestagsdrucksache 
18/8659 sowie vom 17. Mai 2016 auf die Kleine Anfrage hiesiger Fraktion 
auf Bundestagsdrucksache 18/8480: www.stroebele-online.de/show/914 
1438.html)? 

Wenn dies grundsätzlich zutrifft: 

a) Wie viele gesamt? 

b) Wie viele jeweils in welchen Staaten bzw. Wirtschaftsregionen? 

c) Zu welchen Zwecken jeweils? 

d) Von wann bis wann jeweils? 

e) Mit wievielen Finanzmitteln waren diese jeweils ausgestattet?  

f) Aus welchen Bundeshaushaltstiteln oder sonstigen Quellen? 

g) Durch welches Bundesministerium, durch welche Behörde, welches bun-
desunmittelbare bzw. -nahe Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter wurden 
diese gegründet und/oder repräsentiert? 

Der Bundesregierung liegen keine Anhaltspunkte vor, dass auf Betreiben von 
Bundesministerien bzw. ihren nachgeordneten Behörden oder bundesnahen Un-
ternehmen oder deren Mitarbeitern sogenannte Briefkastengesellschaften veran-
lasst wurden. Dabei wurde der Begriff „bundesnahe Unternehmen“ als Unterneh-
men mit öffentlichem Bezug, an denen der Bund beteiligt ist, verstanden. 

h) Wie lauten die Antworten zu den Fragen 15a bis 15g jeweils bzgl. solcher 
Firmen, die Werner Mauss oder dessen Geheißpersonen verwalten bzw. 
steuern durften? 

Zu dieser Frage liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. 

http://bit.ly/2dlzeBe
http://www.stroebele-online.de/show/914%0b1438.html
http://www.stroebele-online.de/show/914%0b1438.html
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16. Welche Ergebnisse folgten nach Veröffentlichung der Panama Papers inzwi-
schen auf 

a) die Ankündigung des Bundesfinanzministers Dr. Wolfgang Schäuble 
vom April 2016, durch das BMF werde „jetzt mit Hochdruck aufgeklärt“ 
(SPIEGEL ONLINE vom 28. Mai 2016), und seinen 10-Punkte-Aktions-
plan gegen Briefkastenfirmen (SPIEGEL ONLINE vom 11. April 2016), 

Der 10-Punkte-Plan vom 11. April 2016 als Reaktion auf die Panama Papers be-
handelt überwiegend Maßnahmen auf internationaler Ebene. Eine Umsetzung ist 
hier nur durch international abgestimmte Prozesse möglich. Kurz nach dem Be-
kanntwerden der Panama Papers hat die panamaische Regierung ihre Bereitschaft 
zum baldigen Abschluss eines bilateralen Abkommens zum automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanzkonten nach dem von der OECD entwickel-
ten Common Reporting Standard (CRS) mitgeteilt. Im Juli 2016 trafen sich dem-
entsprechend Vertreter des Bundesministeriums der Finanzen mit Vertretern der 
panamaischen Regierung in Berlin zu Gesprächen über den Abschluss eines be-
reits seit längerer Zeit verhandelten allgemeinen Abkommens über den Austausch 
von steuerlichen Informationen sowie eines gesonderten Abkommens über den 
automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten. Die Bundesre-
gierung erwartet, dass die panamaische Seite die Gespräche konstruktiv fortführt, 
so dass die vertraglichen Vereinbarungen zügig zum Abschluss gebracht werden 
können.  

Die Arbeiten im Rat der EU an einer EU-einheitlichen sogenannten schwarzen 
Liste für Steuerzwecke haben aufgrund eines Auftrags der Finanzminister der EU 
kurz nach dem Bekanntwerden der Panama Papers begonnen und sollen bis Ende 
2017 abgeschlossen sein. Die anzuwendenden Kriterien für die Überprüfung von 
Drittstaaten stehen noch nicht fest. Es zeichnet sich jedoch ab, dass neben der 
Transparenz des Steuersystems dabei auch Aspekte des Steuerwettbewerbs und 
die Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung (BEPS-
Prozess) eine Rolle spielen werden.  

Ein Schwerpunkt der internationalen Arbeiten zum automatischen Informations-
austausch wird zukünftig auf der Überwachung einer vertragsgemäßen Umset-
zung des Standards in allen maßgeblichen Staaten und Gebieten liegen. Damit 
wird der erforderliche Umsetzungsdruck aufrechterhalten. Auf Bitten der OECD 
und der G20 wird das Global Forum on Transparency and Exchange of Informa-
tion for Tax Purposes bis 2020 die Implementierung des CRS sowie dessen in-
haltliche Umsetzung durch seine Mitgliedstaaten prüfen und gegenüber der 
OECD und den G20 entsprechend berichten. Dieser Prozess ist erfolgreich ge-
startet. Inzwischen sind umfangreiche Prüfberichte erarbeitet worden.  

Entsprechend den Vorgaben der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie wird Deutschland 
ein Register schaffen, aus dem zu in Deutschland eingetragenen Gesellschaften 
und sonstigen juristischen Personen Daten über die wirtschaftlich Berechtigten 
hervorgehen. Es wird angestrebt, die nationalen Register mit Informationen über 
wirtschaftlich Berechtigte EU-weit zu vernetzen. Die Europäische-Kommission 
hat diese Vernetzung nun konkret in ihren Änderungsvorschlag zur 4. EU-Geld-
wäsche-Richtlinie aufgenommen.  

Deutschland hat sich zusammen mit den anderen G5-Staaten am 14. April 2016 
in einem Brief an die G20 gewandt und diese aufgefordert, durch geeignete Maß-
nahmen den Zugang für Steuer- und Strafverfolgungsbehörden zu Daten zum 
wirtschaftlich Berechtigten zu verbessern. Zum Treffen der G20-Finanzminister 
am 6. Oktober 2016 in Washington haben auf die Bitte der G20 die Financial 
Action Task Force sowie das Global Forum erste Vorschläge präsentiert, wie die 
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Verfügbarkeit von Informationen über wirtschaftlich Berechtigte verbessert wer-
den kann.  

Die Europäische Kommission hat im Sommer 2016 einen Vorschlag zur Ände-
rung der EU-Amtshilferichtlinie unterbreitet. Dieser Vorschlag sieht vor, dass die 
Mitgliedstaaten einen gesetzlich abgesicherten Zugang der Steuerverwaltungen 
zu bestimmten Informationen gemäß der Geldwäsche-Richtlinie gewährleisten. 
Deutschland unterstützt diesen Kommissionsvorschlag. Es ist vorgesehen, dass 
der ECOFIN die Richtlinie noch im Herbst 2016 verabschiedet. 

Punkt 12 des BEPS-Aktionsplans sieht als Mittel gegen aggressive Steuerplanung 
eine Empfehlung gegenüber den OECD-Staaten vor, eine verpflichtende Offen-
legung von Steuergestaltungsmodellen einzuführen. Das Bundesministerium der 
Finanzen prüft gegenwärtig in Zusammenarbeit mit den Ländern eine entspre-
chende Maßnahme unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf europäischer 
Ebene. Das Bundesministerium der Finanzen hatte im Juli 2015 dem Max-
Planck-Institut München einen Forschungsauftrag erteilt. Das inzwischen vorlie-
gende Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass es grundsätzlich möglich ist, eine 
Anzeigepflicht ins deutsche Recht zu implementieren, die sowohl den verfas-
sungsrechtlichen als auch den europarechtlichen Anforderungen genügt. Das Er-
gebnis der Prüfung bleibt abzuwarten. Die Europäische Kommission wurde durch 
den ECOFIN im Mai 2016 aufgefordert, den Erlass eines Richtlinienvorschlags 
zum Thema Anzeigepflicht zu prüfen.  

Der Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages 
sieht vor, mit Blick auf strafbares Verhalten im Unternehmensbereich das Ord-
nungswidrigkeitenrecht auszubauen und ein Unternehmensstrafrecht für multina-
tionale Konzerne zu prüfen. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz hat angekündigt, hierzu einen Gesetzentwurf vorzulegen. 

Die Bundesregierung wird ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche 
weiter verstärken. Deutschland hat in den vergangenen Jahren strikte Vorgaben 
und Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Finanzsektor etabliert. Sol-
che Fortschritte werden auch bei der Geldwäschekontrolle im gewerblichen Be-
reich für notwendig erachtet, für die im Wesentlichen die Bundesländer verant-
wortlich sind. Die Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen („Financial 
Intelligence Unit“) wird vom Bundeskriminalamt zum Zoll verlagert und dabei 
mit neuen Kompetenzen wie etwa Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Vermö-
gensgegenständen und deutlich mehr Personal ausgestattet. Mit dem Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung sollen er-
hebliche Abschöpfungslücken geschlossen werden. Für den Bereich des Terro-
rismus und der organisierten Kriminalität etwa schafft der Entwurf ein rechtliches 
Instrument, mit dem aus Straftaten herrührendes Vermögen unklarer Herkunft 
unabhängig vom Nachweis einer konkreten Straftat eingezogen werden kann. 

Über die Ankündigung von Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble über den 
vorgenannten 10-Punkte-Plan vom 11. April 2016 hinaus wird auf die in den Ant-
worten zu den Fragen 10 und 11 dargestellten umfangreichen Prüfungen verwie-
sen. 
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b) die Freistellung des Jörg Baumgartl von seiner Tätigkeit im Bereich der 
Bundesdruckerei, nahm er seine Tätigkeit dort oder wo sonst inzwischen 
wieder auf, und mit welchem Ergebnis ist das Strafverfahren gegen ihn 
u. U. abgeschlossen, 

Jörg Baumgartl hat sein Arbeitsverhältnis bei der Veridos GmbH zum Ende des 
Jahres 2016 gekündigt. Die Veridos GmbH ist eine im Mehrheitsbesitz der Firma 
Giesecke & Devrient (G&D) stehende Joint-Venture-Gesellschaft, die seit 2015 
das Auslandsgeschäft für die Bundesdruckerei GmbH betreibt und an der die 
Bundesdruckerei GmbH eine Minderheitsbeteiligung hält. 

Sämtliche der Bundesregierung bekannten Ermittlungsverfahren gegen Jörg 
Baumgartl sind mangels eines Anfangsverdachtes gemäß § 170 Absatz 2 StPO 
eingestellt worden. 

c) die Ankündigung der Bundesdruckerei vom April 2016: „Die Bundesdru-
ckerei unterstützt die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen“ (vgl. 
SPIEGEL ONLINE vom 28. Mai 2016)? 

Die Bundesdruckerei GmbH hat die Staatsanwaltschaft Berlin im April 2016 über 
die aktuelle Medienberichterstattung in Kenntnis gesetzt und entsprechende Do-
kumente zur Verfügung gestellt. Die sich daran anschließende staatsanwaltschaft-
liche Überprüfung jener Dokumente ergab ebenfalls keinen strafrechtlichen An-
fangsverdacht. 
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